
 
 

Anfrage zum Plenum der Abgeordneten Rosi Steinberger (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

vom 20.06.2022 

 

Biodiversitätsberatung im Landkreis Landshut 

 

„Ich frage die Staatsregierung: 

Aus welchen Gründen wurde im Landkreis Landshut keine Stelle für eine*n 

Biodiversitätsberater*in geschaffen, wie soll das vorhandene Personal an der Unteren 

Naturschutzbehörde im Landkreis Landshut angesichts der schon bestehenden hohen 

Arbeitsbelastung sowie Aufgabendichte ohne zusätzliche Unterstützung die Aufgaben eine*r 

Biodiversitätsberater*in zusätzlich übernehmen und wann plant die Staatsregierung auch für den 

Landkreis Landshut die Schaffung einer Stelle für die Biodiversitätsberatung?“ 

 

Antwort des Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz  

 

Der Freistaat hat 42 Planstellen für Biodiversitätsberater an den Landratsämtern zur Verfügung 

gestellt. Weitere 8 Stellen erhielten die Regierungen als höhere Naturschutzbehörden für die 

Koordinierung der Biodiversitätsberatung. 

 

Bei der Verteilung der 42 Stellen für Biodiversitätsberater war es dem StMUV ein besonderes 

Anliegen, sicherzustellen, dass jede untere Naturschutzbehörde in Bayern künftig über mindestens 

3 Stellen für eine Naturschutzfachkraft verfügt. Die verbleibenden Stellen wurden an untere 

Naturschutzbehörden verteilt, die ein besonders hohes Potential insbesondere für den Einsatz von 

Fachmitteln haben. Dabei musste auch dem Gerechtigkeitsgedanken zwischen den einzelnen 

Regierungsbezirken Rechnung getragen werden.  

 

Das Landratsamt Landshut konnte bei der Verteilung der Biodiversitätsberaterstellen zunächst 

nicht berücksichtigt werden. Es verfügt derzeit über 4 Planstellen für Naturschutzfachkräfte.  

 

Das StMUV setzt sich weiter dafür ein, dass auch die restlichen 29 Landratsämter, und damit auch 

das Landratsamt Landshut, mit einer Grundausstattung von zumindest einem Biodiversitätsberater 

ausgestattet werden. Über die Schaffung weiterer Biodiversitätsberaterstellen entscheidet der 

Landtag im Rahmen des Personalhaushalts. Diesem Verfahren kann nicht vorgegriffen werden. 

 

 


